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Ingenieur- und Sachverständigenbüro

Gutachtenauftragund Vergütungsvereinbarung
Hiermit beauftrage ich das Kfz-Sachverständigenbüro Haarmann + Kreutzkamp GbR - nachstehend „SV“ genannt - zum Zwecke der Beweissicherung sowie der
Feststellung und Begutachtung des mir entstandenen Schadens aus dem nachfolgenden Verkehrsunfall:

mit der Erstellung eines Schadensgutachtens. Der SV erhält als Vergütung für die Gutachtenerstellung ein Grundhonorar, das sich am ermittelten Schaden
orientiert gemäß der umseitig abgedruckten Preisliste. Zusätzlich erhält der SV Nebenkosten in Anlehnung an das JVEG. Auch insoweit gilt die umseitig
abgedruckte Preisliste. Für die Begutachtung erforderliche Leistungen Dritter (beispielsweise Achsvermessung, Demontagen, Hebebühneneinsatz) werden
gegen Beleg als Teil des Werklohnes erstattet. Bereits für die Begutachtung erfolgte Fahrten des Sachverständigen werden nach der umseitigen
Nebenkostenvereinbarungabgegolten.

_______________ , den ___ . ___ . ______X___________________________ ____________________________

(Unterschrift Auftraggeber) (Unterschrift SV)

Abwicklung der Vergütung des Sachverständigen; Abtretungen der Ansprüche
Der Sachverständige (SV) nutzt die Leistungen der Deutsche Verrechnungsstelle AG, Schanzenstraße 30, 51063 Köln (DVS AG). Die DVS AG übernimmt die
Abwicklung der nachfolgend benannten Ansprüche gegenüber der gegnerischen Haftpflichtversicherung bzw. dem Halter oder dem Fahrer des unfallbeteiligten
gegnerischen Fahrzeugs für den Geschädigten und den SV.Hierzu vereinbaren der Geschädigte, der SV und die DVS AG folgendes:
1. Der Geschädigte tritt seinen Anspruch auf Erstattung des Sachverständigenhonorars für die Erstellung des Beweissicherungsgutachtens gegen den Fahrer,
den Halter und den Haftpflichtversicherer des unfallbeteiligten gegnerischen Fahrzeugs in Höhe des Honoraranspruchs des SV (Grundhonorar und
Nebenkosten, zzgl. der USt., sofern keine Vorsteuerabzugsberechtigungbesteht) – nachfolgend zusammenfassend „der Schadensersatzanspruch“ genannt - an
den SV ab.
2. Durch diese Abtretung muss sich der Geschädigte nicht selbst an die Anspruchsgegner wenden. Nur dann, wenn eine (vollständige) Durchsetzung des
Anspruchs gegen die Anspruchsgegner nicht möglich ist, kann der Geschädigte auf Zahlung des (Rest-)Honorars in Anspruch genommen werden, allerdings nur
in Höhe des nicht regulierten Teilbetrags und nur dann, wenn zuvor der vorstehend unter Ziff. 1 abgetretene Schadensersatzanspruch an den Geschädigten
zurückabgetreten wurde.
3. Der SV nimmt die Abtretung des Schadensersatzanspruchs zu den vorstehenden Bedingungen an. Der SV nimmt keinerlei eigene Maßnahmen zur
Regulierung des Schadens vor, sondern bietet hiermit der DVS AG den Werklohnanspruch nach der vorstehenden Vereinbarung (Grundhonorar, Nebenkosten,
Fremdkosten) sowie den an ihn abgetretenen Schadensersatzanspruch zur Abtretung an. Die DVS AG nimmt das Abtretungsangebot des SV hiermit an; der SV
verzichtet auf den Zugang der Annahmeerklärung.
4. Für den Fall, dass die Abtretung des Schadensersatzanspruchs an den SV aus rechtlichen Gründen nicht möglich ist oder sich im Nachhinein als unwirksam
erweist, so tritt der Geschädigte den Schadensersatzanspruch hilfsweise unmittelbar an die DVS AG ab. Die DVS AG nimmt die Abtretung an; der Geschädigte
verzichtet auf den Zugang der Annahmeerklärung. Ziff. 2 gilt für diesen Fall entsprechend.

X___________________________ ____________________________ ____________

(Unterschrift Auftraggeber) (Unterschrift SV) (DVS AG)

Stand: 01.07.2021

Unfallzeit und -ort: , Polizei-Az.:

Auftraggeber (Geschädigter) Versicherungsnehmer (Schädiger)

Name/Vorname: , Name/Vorname: ,

Straße/Nr.: Straße/Nr.:

PLZ/Ort: PLZ/Ort:

Fahrzeug (Marke/Typ): Fahrzeug (Marke/Typ):

amtl. Kennzeichen: amtl. Kennzeichen:

Telefon: Haftpflichtversichert bei:

Vorsteuerabzugsberechtigt: ⃝ ja / ⃝ nein Versicherungsnummer:

Schadensnummer:

Belehrung zumWiderrufsrecht für Verbraucher (nur gültig bei Vertragsschluss außerhalb der Geschäftsräume des SV)
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ab dem Tag des Vertragsschlusses diesen Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist an die o.g. Adresse des SV
senden. Da das Gutachten vereinbarungsgemäß sofort erstellt werden soll, ist im Fall der Ausübung des Widerrufsrechts ein angemessener Betrag zu
zahlen, der dem Anteil der bis zu diesem Zeitpunkt bereits erbrachten Leistung im Vergleich zum Gesamtumfang der vertraglich vorgesehenen Leistung
entspricht. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt wurde, bevor Sie
Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Wenn Sie den Vertrag widerrufen möchten, können Sie hierzu das gesetzlich nicht vorgeschriebene
Musterwiderrufsformular der Anlage 2 zu Art. 246a § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 und § 2 Abs. 2 Nr. 2 EGBGB benutzen. Durch Ihre unten stehende Unterschrift
bestätigen Sie, über das Widerrufsrecht und die Widerrufsfolgen belehrt worden zu sein und verlangen ausdrücklich, dass sofort mit der
Gutachtenerstellung begonnen wird.
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Preisliste für die Erbringung von Gutachterleistungen (Grundhonorar und Nebenkosten)

Stand: 01.07.2021

Nebenkosten

netto brutto

1. Ausfertigung

Schreibkostenpro Seite (Gutachtenseiten) 1,40 € 1,67 €

Druck s/w pro Seite (Kalkulationsseiten) 0,50 € 0,60 €

je Foto 2,00 € 2,38 €

2. und 3. Ausfertigung

Druck s/w pro Seite (Gutachten- & Kalkulationsseiten) 0,50 € 0,60 €

Druck Farbe (Anzahl der Seiten mit Fotos) 1,00 € 1,19 €

Überlassung als PDF pro Dokument/pro E-Mail 1,50 € 1,79 €

Fahrkosten

max. 50 km (Hin- & Rückweg) - je gefahrener km 0,70 € 0,83 €

Porto / Telefonpauschal 15,00 € 17,85 €

EDV-Abrufgebühr gegen Beleg max. 20,00 € max. 23,80 €

EDV-Kfz-Bewertung gegen Beleg max. 20,00 € max. 23,80 €

* Die Schadenhöhe wird definiert als ermittelte Reparaturkosten (netto) zzgl. einer eventuellen merkantilenWertminderung

und im Totalschadenfallals Wiederbeschaffungswert brutto. Schadenhöhen über 50.000,00 € werden auf Basis der Tabelle

extrapoliert.

Schadenhöhe * Grundhonorar

bis netto brutto

1.000,00 € 302,00 € 359,38 €

1.250,00 € 340,50 € 405,20 €

1.500,00 € 372,00 € 442,68 €

1.750,00 € 400,50 € 476,60 €

2.000,00 € 423,50 € 503,97 €

2.250,00 € 446,50 € 531,34 €

2.500,00 € 469,50 € 558,71 €

2.750,00 € 491,00 € 584,29 €

3.000,00 € 511,00 € 608,09 €

3.250,00 € 531,00 € 631,89 €

3.500,00 € 550,00 € 654,50 €

3.750,00 € 569,00 € 677,11 €

4.000,00 € 588,50 € 700,32 €

4.250,00 € 604,50 € 719,36 €

4.500,00 € 624,50 € 743,16 €

4.750,00 € 640,00 € 761,60 €

5.000,00 € 656,00 € 780,64 €

5.250,00 € 673,00 € 800,87 €

5.500,00 € 688,50 € 819,32 €

5.750,00 € 705,00 € 838,95 €

6.000,00 € 721,50 € 858,59 €

6.500,00 € 746,00€ 887,74 €

7.000,00 € 768,50 € 914,52 €

7.500,00 € 791,00 € 941,29 €

8.000,00 € 819,50 € 975,21 €

8.500,00 € 846,00 € 1.006,74 €

9.000,00 € 873,00 € 1.038,87 €

9.500,00 € 900,50 € 1.071,60 €

10.000,00 € 928,50 € 1.104,92 €

10.500,00 € 959,00 € 1.141,21 €

11.000,00 € 984,00 € 1.170,96 €

11.500,00 € 1.009,50 € 1.201,31 €

12.000,00 € 1.035,50 € 1.232,25 €

12.500,00 € 1.062,50 € 1.264,38 €

13.000,00 € 1.095,00 € 1.303,05 €

13.500,00 € 1.123,00 € 1.336,37 €

14.000,00 € 1.146,00 € 1.363,74 €

14.500,00 € 1.176,00 € 1.399,44 €

15.000,00 € 1.201,50 € 1.429,79 €

16.000,00 € 1.248,50 € 1.485,72 €

17.000,00 € 1.293,00 € 1.538,67 €

18.000,00 € 1.337,50 € 1.591,63 €

19.000,00 € 1.379,50 € 1.641,61 €

20.000,00 € 1.426,50 € 1.697,54 €

21.000,00 € 1.477,50 € 1.758,23 €

22.000,00 € 1.524,50 € 1.814,16 €

23.000,00 € 1.571,50 € 1.870,09 €

24.000,00 € 1.618,00 € 1.925,42 €

25.000,00 € 1.669,00 € 1.986,11 €

26.000,00 € 1.730,00 € 2.058,70 €

27.000,00 € 1.781,00 € 2.119,39 €

28.000,00 € 1.824,00 € 2.170,56 €

29.000,00 € 1.869,00 € 2.224,11 €

30.000,00 € 1.935,00 € 2.302,65 €

32.500,00 € 2.027,50 € 2.412,73 €

35.000,00 € 2.120,50 € 2.523,40 €

37.500,00 € 2.207,00 € 2.626,33 €

40.000,00 € 2.319,50 € 2.760,21 €

42.500,00 € 2.397,50 € 2.853,03 €

45.000,00 € 2.514,50 € 2.992,26 €

47.500,00 € 2.594,50 € 3.087,46 €

50.000,00 € 2.690,00 € 3.201,10 €


